
Den harten Wettbewerb im 
Transportgewerbe tragen Fah-
rer oft alleine aus – mit hohen 
Bußgeldern und aberwitzigen 

Rechtsentscheidungen.

Text I Jan Bergrath
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reporT Absprachen über Bußgeldzahlungen 

Zwei Jahre zog sich der juristische 
Hickhack hin. In Ausgabe 07/2011 
berichtete Fernfahrer bereits über 
das Bußgeld von 8010 Euro, das 

Jörg T. aus Sundern für genau 36 Verstöße 
gegen die Fahrpersonalverordnung zwischen 
Januar und August 2009 bezahlen sollte. 
Zunächst hatte Jörg mit seinem Einspruch 
vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen Erfolg. 
Das Bußgeld wurde auf elf Verstöße im Zeit-
raum der letzten 28 Tage reduziert, da waren 
es nur noch 1233 Euro. Dagegen erhob die 
zuständige Stadt erfolgreich Rechtsbe-
schwerde vor dem Oberlandesgericht Hamm. 
Gegen das erneute Bußgeld des Gelsenkir-
chener Gerichtes in Höhe von 2371 Euro 
erhob  nun wieder seine Anwältin Einspruch 
beim Oberlandesgericht in Hamm. Dort heißt 
es nun: „Der 5. Senat für Bußgeldsachen hat 
diese Rechtsbeschwerde als unbegründet 
verworfen.“

Doch damit ist die Angelegenheit noch 
lange nicht erledigt. Denn zum einen bleibt 
Jörg wohl auf den 2371 Euro hängen, zum 

Nur Stichproben

Im Zuständigkeitsbereich der Bezirks-
regierung Düsseldorf gibt es etwa 8000 

Unternehmen, derzeit kontrollieren sieben 
Beamte. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 
420 Betriebskontrollen durchgeführt. Dabei 
wurden in 393 (ca. 94%) der überprüften Be-
triebe Mängel festgestellt. Die anderen 7580 
sind entweder sauber – oder wurden aus 
Personalmangel nicht kontrolliert.

anderen wird die krasse Ungleichbehandlung 
von Fahrern mit digitalem Tacho bei der Aus-
wertung des 28-Tage-Zeitraums gegenüber 
den immer noch recht vielen Fahrern mit 
analogen Geräten bei deutschen Straßenkon-
trollen juristisch zementiert, solange nie-
mand vor dem Europäischen Gerichtshof 
dagegen klagt. Und selbst wenn das BAG 
verspricht, weiterhin nur 28 Tage zu prüfen. 
Bei einer Betriebskontrolle sieht es schon 
ganz anders aus, aber dazu muss es erst mal 
kommen.

Doch es gibt es noch eine zweite Ge-
schichte zu diesem Urteil. Jörgs Beispiel 
zeigt in erschreckendem Ausmaß, wie trick-
reich manche Unternehmen versuchen, die 
drohende Bußgeldflut im harten Wettbewerb 
auf die Fahrer abzuwälzen. Seit 35 Jahren 
fährt Jörg Lkw, davon acht Jahre bei einem 
kleinen Kipperunternehmen im Ruhrgebiet, 
der Geschäftsführer ist gleichzeitig Dis-
ponent. Der Wettbewerb ist hart, oder wie 
Jörg sagt, „wir mussten als Subunternehmer 
im Schnitt immer eine Tour mehr am Tag 

Auch Kipper 
werden oft 
sehr eng dis-
poniert.
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Bußgeldexplosion für 

Lkw-Fahrer mit Digital-

tacho? Ein Gerichts-

urteil könnte dies her-

aufbeschwören.

Text I Jan Bergrath
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„Das Urteil hat 

dramatische 

Konsequenzen 

für alle Lkw- 

Fahrer.“ 

Thema des monaTs diskriminierung bei Lenk- und Ruhezeiten

S
atte 8.010 Euro Bußgeld soll ein 

Lkw-Fahrer wegen 36 Verstößen 

gegen die Lenk- und Ruhezeiten 

berappen. Einige Vergehen des 

Beschuldigten sind auf den ersten Blick 

krass: Laut Auswertungssoftware hatte der 

Fahrer zum Beispiel vom 2. bis 5. Juni eine 

Tageslenkzeit von 29 Stunden und 48 Minu-

ten. So rechnet jedenfalls der Computer das 

menschliche Fehlverhalten streng nach EU-

Verordnung ab. Lkw-Fahrer verkürzen aber 

manchmal ihre tägliche Ruhezeit von neun 

oder elf Stunden absolviert. Die komplette 

Pause, egal wie lang sie letzten Endes war, 

zählt dann vor dem Elektronenhirn nichts 

mehr. Die Lenkzeiten werden zusammenge-

rechnet, selbst wenn sie irrwitzig hoch sind. 

Allein in diesem Beispiel liegt der Bußgeld-

satz bei rund 1200 Euro. 

Daher entschließt sich der gut Rechts-

schutzversicherte, Einspruch beim Amtsge-

richt Gelsenkirchen zu erheben. Diese Ins-

tanz begrenzt auch den Verfolgungszeitaum 

von sieben Monaten exakt auf die der Kont-

rolle vorausgegangenen 28 Tage plus den 

Kontrolltag selbst. Die Richterin veranschlagt 

einen „Fahrlässigkeitsrabatt“ von 40 Prozent 

gegenüber dem Bußgeldkatalog. Für den 

Fahrer ergibt sich damit eine gerade noch 

erträgliche Geldbuße von 1233 Euro.

Die Geschichte hätte hier nun zu Ende 

sein können, wie in vielen ähnlich gelagerten 

Fällen, aber dann legt die Staatsanwaltschaft 

Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht 

in Hamm ein. Das OLG akzeptiert und 

schickt die Gelsenkirchener Justiz und den 

Fahrer erneut in die Verhandlung (AZ: III 5 

RBs 158/10 OLG Hamm). Ergebnis: Am 9. 

März 2011 verdoppelt sich die Bußgeldsum-

me nahezu (Az. 19 OWi-90 Js 3064/09-

50/10). Nun steht die Preistafel bei 2371 

Euro und 50 Cent plus Verfahrenskosten, 

zahlbar in Raten zu 50 Euro im Monat. Inak-

zeptabel, findet der Beschuldigte und legt 

erneut Rechtsmittel ein. Damit läutet er die  

nächste Runde ein, Ausgang ungewiss.

Doch der Eingriff des OLG kann schwer-

wiegende Folgen für alle Lkw-Fahrer mit Di-

gitacho haben. Denn der Hauptgrund für die 

Zurückweisung des Urteils liegt in der erst-

instanzlichen Begrenzung des Bewertungs-

zeitraumes auf die 28 Tage, analog zum 

Kontrollzeitraum des alten Scheibentachos. 

Fachanwalt Matthias Pfitzenmaier findet die-

sen Entscheid skandalös: „Das wird die Si-

tuation von Lkw-Fahrern mit digitalem Tacho 

bei Straßenkontrollen erheblich verschärfen 

und zu einer regelrechten Bußgeldexplosion 

führen.“ Denn die Speicherchips der Fahrer-

karten laden weit mehr Daten, als die 28 

Schaublätter, die ein „Analogfahrer“ mit sich 

führen muss. Je nach Einsatz im reinen Fern-

verkehr passen auf den 32 Kilobyte großen 

Datenspeicher bis zu 300 Tage Lenkzeit, 

manchmal auch noch mehr. Die neue Gene-

ration der Fahrerkarte hat sogar 36 Kilobyte 

Speicherkapazität. Das sind zusätzliche 30 

Tage. Tachoscheiben muss man nach 28 Ta-

gen abgeben, die Daten der Fahrerkarte las-

sen sich dagegen nicht löschen. „Der Fall 

zeigt deutlich, dass es bei einer so strengen 

Handhabung der Bußgeldvorschriften für die 

in der Praxis nie ganz vermeidbaren Lenk- 

und Ruhezeitver-

stöße zu einer Exis-

tenzgefährdung für 

manche Fahrer 

kommen wird“, 

wettert Anwalt Pfit-

zenmaier.
 Es zeigt sich, dass die Tachoscheibe bei 

den Kontrolleuren mehr Fingerspitzengefühl 

zulässt, wenn sie bei einer Gesamtbewertung 

beurteilen können, dass sich ein Fah-

rer im Großen und Ganzen an die 

Sozialvorschriften gehalten hat. Mit 

dem digitalen Tacho ist dieses Au-

genmaß völlig verloren gegangen. 

„Setzt sich das Urteil tatsächlich 

durch, so hat das dramatische Kon-

sequenzen für Fahrer“, sagt selbst 

der Betriebskontrolleur Fred Dremel 

von der Bezirksregierung Köln. 

Auch er bewertet immer das Ge-

samtbild über mehrere Monate und 

am Ende die finanziellen Verhältnisse des 

Fahrers. Spürbare pädagogische Maßnahmen 

ja –  aber nicht wirtschaftlicher Ruin. Im vor-

liegenden Fall hatte der Fahrer ein Nettoein-

kommen von 1300 Euro und dazu 20.000 

Euro Schulden. Eigentlich, so verrät die Mit-

arbeiterin einer Bußgeldstelle, müsste bei 

jedem Bescheid, der über 250 Euro hinaus 

geht, erst einmal die wirtschaftliche Situa-

tion des Fahrers hinterfragt werden. Das ist 

in der Praxis aber eher die Ausnahme. Im 

Gegenteil: „Lkw-Fahrer werden so schnell zur 

Melkkuh“, befürchtet gar Wolfgang Schaile, 

Gewerbedirektor im Sozialministerium von 

Baden-Württemberg.

Dazu ein Vergleich mit dem Strafrecht: 

Ein Pkw-Fahrer, der betrunken zwei Men-

schen tötet, kommt mit 40 Tagessätzen zu 

30 Euro davon. Die gleiche Summe ist fällig, 

wenn ein Lkw-Fah-

rer nicht ausrei-

chend Pause 

macht – selbst 

ohne dass ein Un-

fall passiert ist. 

Immerhin hat die 

EU-Kommission den Widersinn erkannt und 

den Mitgliedsstaaten empfohlen, Verstöße 

neu zu bewerten: Hat ein Fahrer nur sieben 

statt neun Stunden tägliche Ruhezeit ein-

gehalten, wird das zwar sanktioniert, aber die 

nächste Tageslenkzeit zählt von vorne. Die 

Frage ist nur, ob das auch alle EU-Staaten 

berücksichtigen. Die Ungleichbehandlung 

innerhalb der Europäischen Union ist schon 

jetzt gewaltig, doch selbst innerhalb eines 

Landes werden gleiche Sachverhalte nach 

der analogen oder digitalen Variante mit 

zweierlei Maß beurteilt. Die unterschiedli-

chen Auffassungen in Hamm und Gelsen-

kirchen belegen dies einmal mehr. Laut einer 

in Brüssel unter Verschluss gehaltenen 

Je nach Einsatz lädt die Fahrerkarte die Daten von rund 300 Tagen.

Der Speicher-

chip soll künftig  

noch vergrößert 

werden.

Das juristische Prinzip 

der Gleichbehandlung ist  

ausgehebelt

Fred Dremel, 

Betriebskontrolleur
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Parteiverrat

Ein Rechtsanwalt kann seinen Mandanten 
nur dann bestmöglich vertreten, wenn er 

ausschließlich in dessen Auftrag tätig wird. 
Daher ist in § 43 a der Berufsordnung der 
Rechtsanwälte geregelt, dass der Rechts-
anwalt keine widerstreitenden Interessen 
vertreten darf. Tut er dies dennoch, läuft er 
Gefahr, sich wegen Parteiverrates strafbar zu 
machen. Nach §356 StGB droht das Gesetz 
hierfür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis fünf Jahren an. Bei Lenkzeitverstößen 
dürfte also der Fahrer nicht den gleichen An-
walt einsetzen wie der Firmeninhaber oder 
Disponent, der ihn dazu angestiftet hat.

fahren als der Auftraggeber. Die Polizei hat-
te uns lange im Visier, auch wegen der Über-
ladungen. Manche Kollegen sind mit 47 Ton-
nen Ladung gefahren.“ Das ist vielleicht ein 
Grund, warum die zuständige Bußgeldstelle 
Jörgs Verstöße nach einer Polizeikontrolle auf 
einer Landstraße im August 2009 so rigoros 
ahndet. Denn einige der Verstöße ( Urteil: Az 
III 5 RBs 158/10 OLG Hamm) sind auf viel 
zu spät genommene Fahrtunterbrechungen 
oder die Nichteinhaltung der täglichen Ruhe-
zeiten zurückzuführen. Teuer, denn so rech-
nen die Behörden die Lenkzeiten zusammen. 

Hier kommt nun der Begriff des Organi-
sationsverschuldens ins Spiel. Nach Artikel 
10 Abs. 2 der VO (EG) 561/2006 „hat das 
Verkehrsunternehmen den Fahrer ordnungs-
gemäß anzuweisen und regelmäßig zu über-
prüfen, dass die VO (EWG) 3821/85 und 
Kapitel II der vorliegenden Verordnung ein-
gehalten werden“. Ein Fahrer wie Jörg, der 
über einen so langen Zeitraum immer wieder 
Verstöße begeht, gehört danach geschult und 
abgemahnt. Schon um sich selbst abzusi-
chern, hätte der Chef abmahnen müssen. 
Denn laut Bußgeldkatalog droht dem Unter-
nehmer für die Verstöße der Fahrer selber 
eine Verdreifachung des Satzes. Für jede an-
gefangene halbe Stunde überschrittene 
Lenkzeit also bis zu 180 Euro.

Auch Jörg wurde von seinem Chef abge-
mahnt, aber nicht etwa, um sich an die Lenk- 
und Ruhezeiten zu halten, sondern „weil er 
zum wiederhalten Male seine Arbeit zu spät 
begann“, also, wie Jörg erzählt, nicht recht-
zeitig an der Ladestelle war. Das Dokument 
liegt FERNFAHRER vor, dazu auch ein typisches 
Beispiel eines Ladeauftrags mit vorgegebe-
ner Abfahrtszeit. Jörg wollte sich nach der 
Kontrolle gern an die Gesetze halten. „Darauf 
hat mein Chef gesagt, ich würde sehr leicht-
fertig mit meinem Arbeitsplatz umgehen.“

Damit hätte sich für Jörgs Anwältin die 
Möglichkeit ergeben, den offensichtlichen 
Druck des Arbeitgebers vor Gericht anzufüh-
ren. Sie „verteidigte“ ihn aber mit seinem 
geringen Nettoeinkommen und dem stritti-
gen Argument der 28-Tage-Regel, was in die 
Hose ging. Möglicherweise wäre die finale 
Geldstrafe bei Vorlage der Abmahnung güns-

tiger ausgefallen. Nun sind bis zum OLG-Ent-
scheid mehr als zwei Jahre vergangen, eine 
mögliche Strafe für den Unternehmer, der die 
digitalen Daten zwei Jahre aufheben muss, 
bei einer möglichen Betriebskontrolle ver-
jährt. Der eigentliche Skandal dabei: Jörg war 
zu diesem Zeit-
punkt nicht rechts-
schutzversichert, 
die Anwältin, der er 
sich anvertraute, 
war die Firmenan-
wältin seines 
Chefs. „Als ich ihr für den Prozess die Ab-
mahnung gezeigt habe“, erinnert sich Jörg, 
„sagte sie, sie käme in Teufels Küche, wenn 
sie diese vor Gericht erwähnen würde.“ Viel-
leicht hätte sie Jörg sogar überhaupt nicht 
vertreten dürfen, denn ein Interessenkonflikt 
war ebenso wenig ausgeschlossen wie ein 
strafbarer Parteiverrat (siehe Kasten). Von 
FERNFAHRER dazu befragt, antwortet die An-
wältin nur, dass die Angelegenheit für sie 
erledigt sei. 

Bei Verfahren wegen Geschwindigkeits-
überschreitungen oder Überholverboten mag 
es noch ersichtlich sein, wenn der Unterneh-
mer dem Fahrer verspricht, ihn über 

den Firmenanwalt „rauszupauken“. Kritisch 
wird es bereits beim Thema Ladungssiche-
rung, wie Polizeihauptkommissar Tom Fiala 
von der Kölner Autobahnpolizei erläutert – 
hier kommt es aber meist gar nicht dazu: 
„Bei Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten sind 

die Kontrollbehör-
den auch darauf 
angewiesen, An-
haltspunkte zu be-
kommen, dass der 
Halter oder Unter-
nehmer Adressat 

der Anzeige wird.“ Anzeigen im Bereich La-
dungssicherung haben grundsätzlich drei 
Adressaten: Fahrer, Halter beziehungsweise 
der Verantwortliche im Betrieb und natürlich 
der Verlader. 

Doch die Realität sieht laut Fiala oft an-
ders aus. „Der Fahrer bekommt die Anzeige, 
äußert sich aber nicht zur Verantwortlichkeit 
des Halters. Zum Einen hat er Angst um sei-
nen Job, wenn er den Halter mit hineinreißt, 
zum Anderen weisen die Verantwortlichen 
ihre Fahrer darauf hin, die zu erwartende 
Geldbuße zu bezahlen, wenn sie den Verstoß 
gänzlich auf die eigene Kappe nehmen, da-

mit es den Verantwortlichen 
nicht trifft. So wird es für die 
Kontrollbehörden schwierig, 
den Halter zur Verantwortung 
zu ziehen.“

Auch bei vielen Verstößen 
gegen die Fahrpersonalverord-
nung kommt es fast immer zu 
einem Konflikt mit dem 
Arbeitgeber – denn der ist 
dafür verantwortlich, dass 
sich der Fahrer an die Geset-

ze hält. Immer öfter schreiben Unternehmer 
deshalb einen derartigen Passus in ihre 
Arbeitsverträge – und wollen sich durch Ab-
mahnungen absichern, wenn die Fahrer trotz-
dem Verstöße begehen. Bei einer Betriebs-
kontrolle ließe sich aber schnell nachweisen, 
ob die Unternehmer ihre Pflichten erfüllen 
oder ihre Organisation nicht im Griff haben. 
Doch bis dahin ist es ein weiter Weg.

Das musste auch Marion Jahnke, 52, aus 
Windeck erfahren. Schon seit über 25 Jahren 
ist sie Berufskraftfahrerin, doch wirklich zu-
frieden war sie nur einmal, als sie über zehn 
Jahre für Krissel aus Urmitz fuhr. Als sie aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen gehen 
musste, kam sie mit jedem neuen Job vom 
Regen in die Traufe – bis sie sogar auf Geheiß 
eines Chefs den Tacho manipulieren sollte. 
In einem ausführlichen Brief an Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) 
beklagte sie im April unter anderem die man-
gelnde Kontrolleffi-
zienz der Arbeits-
schutzbehörden. 
Sechs Monate spä-
ter bekam sie eine 
politiktypisch 
nichtssagende Ant-
wort aus Berlin – sie könne sich vertrauens-
voll an die zuständigen Gewerbeaufsichts-
ämter wenden. „Nach Paragraf 17 Absatz 2 
Arbeitsschutzgesetz dürfen Ihnen dadurch 
keine Nachteile entstehen.“ Und vor allem: 
„Beschäftigte, die in diesem Zusammenhang 
ihr Beschwerderecht gegenüber ihrem Arbeit-
geber wahrnehmen, dürfen nach dieser Vor-
schrift nicht gekündigt werden.“

So häufen sich in den Arbeitsschutzbe-
hörden die Fahrerbeschwerden. Manche wur-
den einfach gefeuert, wenn sie sich zur Wehr 
setzen wollten. Andere rufen bei der Gewer-
beaufsicht an und stellen fest, dass sich 
trotzdem nichts im Betrieb ändert.

Denn die Gewerbeaufsichtsämter sind 
personell unterbesetzt, sie können gerade  
einmal die von der EU vorgegeben Kontroll-
quoten erfüllen, die Zeit reicht höchstens für 
Stichproben und hier nur im Bereich Lenk- 
und Ruhezeiten. Die Arbeitszeiten, für die 
der Unternehmer verantwortlich ist, fallen oft 
unter den Tisch, ebenso die Kontrolle, ob die 
Schulungs- und Überwachungspflichten der 
Unternehmen sowie Tourenplanungen und 
Personaleinsatz in Ordnung sind. Laut der 
Bezirkregierung in Düsseldorf erfolgte 2007 
in Jörgs ehemaliger Firma die letzte Betriebs-
kontrolle. „Anschließend lagen keine Anzei-
gen, oder Beschwerden vor, die Anlass zu 
einer erneuten umfassenden Überprüfung 
gegeben haben.“ Klar, meint Jörg, weil weder 
er noch seine Kollegen von der Polizei er-
wischt worden sind und die Anzeige aus dem 
Jahr 2009 vor Gerichten verhandelt wurde 
– also praktisch aus den Akten war. 

Dazu kommt: 
Das reine Bußgeld-
verfahren ist im 
föderalen Deutsch-
land uneinheitlich. 
Länder wie Hessen 
oder Rheinland-

Pfalz haben eine zentrale Bußgeldstelle, dort 
laufen alle Anzeigen von Polizei oder BAG 
auf, in Baden-Württemberg sind es, wie in 
Nordrhein-Westfalen, die Städte und Kom-
munen selbst. Nur eins ist gleich: Verstöße 
gegen den Fahrer lassen sich sofort belegen, 
beim Chef muss erst zweifelsfrei bewiesen 
werden, dass ihn ein Organisationsverschul-
den trifft. Und das ist sehr schwierig, sagen 
sogar die Kontrolleure selbst.

In Nordrhein-Westfalen bearbeiten die 
Bußgeldstellen zunächst die Fahreranzeigen, 
die Anzeigen gegen die Firmen werden den 
Ämtern für Arbeitsschutz der Bezirksregie-
rungen weitergeleitet. Oftmals werden sie 

dort erst gesammelt, es gibt zudem Risiko-
einstufungen, nach denen manche Betriebe 
öfter kontrolliert werden als andere. Aber 
erst, wenn sich viele Verstöße verschiedener 
Fahrer häufen, kommt es zur Betriebskont-
rolle, bei der durchaus ein fünf- bis sechs-
stelliges Bußgeld ausgesprochen und meist 
an Auflagen zur Verbesserung der Arbeits-
situation gekoppelt wird. Doch das Netz ist 
viel zu grobmaschig geknüpft, viele kleine 
Fische schlüpfen durch – ausbaden müssen 
es die Fahrer.

Keinem Fahrer darf gekündigt werden, 
weil er sich strikt an die Fahrpersonalverord-
nung hält. „Machst Du es, findet der Chef 
schnell Gründe für drei Abmahnungen, um 
dich loszuwerden“, sagt Jörg. „Also hältst du 
den Mund und hoffst, dass du nicht erwischt 
wirst. Vor allem, wenn dein Chef noch sagt, 
dass er etwaige Bußgelder übernimmt.“

Ob sich diese Lage mit dem Fahrerman-
gel verbessert, ist noch nicht klar. Der aktu-
elle Trick mancher Chefs: Sie versprechen, 
Bußgelder zu übernehmen, oft als Prämie 
kaschiert, damit gegen sie kein Verfahren er-
öffnet wird. Dazu schreiben sie munter Ab-
mahnungen an die Fahrer, damit die Gewer-
beaufsicht zufrieden ist. Ein Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2001 
besagt gar noch, dass ein Unternehmer 
einem Fahrer das Bußgeld zwar nicht bezah-
len darf, aber er dürfe es ihm nachträglich 
erstatten. 

Es gibt viele Fahrer, die dieses Spiel mit-
machen und sich, statt das Gewerbeauf-
sichtsamt einzuschalten, die Bußgelder lie-
ber irgendwie zurückzahlen lassen. Solange 
es für die Lenkzeitverstöße keine Punkte gibt 
– kein Problem. Aber auf diese Erstattung 
gibt es keinen Rechtsanspruch. Hat ein Fah-
rer das Unternehmen verlassen, bevor der 
Bußgeldbescheid kommt, bleibt er in der Re-
gel darauf sitzen. So wie Jörg, der jahrelang 
für seine Firma die Kohlen aus dem Feuer 
geholt hat.

Marion Jahnke schrieb eine Beschwerde 
an die Bundesarbeitsministerin.

Tom Fiala weis, 
dass viele Fah-
rer ihre Chefs 

decken sollen.

Schon in FERNFAHRER 7/11 
war das Urteil von Hamm 
ein Thema.

Die analoge Kontrolle der Lenkzeiten ist 
strikt auf 28 Tage begrenzt.

Der Fahrer übernimmt viele Verantwor-
tungen meist ganz allein.

Die mögliche Strafe für den 
Chef ist verjährt, der Fahrer 

muss jedoch bezahlen

In den Arbeitsschutzbehörden 
häufen sich die Beschwerden  

von Lkw-Fahrern
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